
WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT 

36. Jahrgang (2010), Heft 1 
 
INHALTSVERZEICHNIS 
 
Editorial 
Das Transferkonto und der Mythos vom „Leistungsträger“ 
 
Karl Georg Zinn 
Renaissance des Keynesianismus - Keynesianische Wirtschaftspolitik gegen die Kri-se  
 
Nikolaus Hammer 
Regionen, Ebenen, Netzwerke: Interregionale Gewerkschaftskooperation im IGR Westpannonien 
 
Petra Sauer, Petra Völkerer 
Schafft Bildung sozialen Zusammenhalt? 
 
Karl Kollmann 
Benötigt die Verbraucherpolitik eine Verbrauchertheorie? 
 
 
Kommentare 
 
Peter Rosner 
Diskussion der Umverteilungsstudie des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsfor-schung 
 
Sybille Pirklbauer, Norman Wagner 
Verteilungsgerechtigkeit in Österreich - das Transferkonto 
 
Bücher 
 
Paul Davidson, John Maynard Keynes (Wolfgang Edelmüller) 
 
Eckhard Hein, Torsten Niechoj, Peter Spahn, Achim Truger (Hrsg.), Finance-led capi-talism? Macroe-
conomic effects of changes in the financial sector (Martin Schürz) 
 
Walter Otto Ötsch: Mythos MARKT: Marktradikale Propaganda und ökonomische Theorie (Helge Peu-
kert) 
 
Günther Chaloupek, Peter Rosner, Dieter Stiefel, Reformismus und Gewerkschafts-politik. Grundlagen 
für die Wirtschaftspolitik der Gewerkschaften; Günther Chalou-pek, Harald Hagemann, Andreas 
Resch, Rationalisierung und Massenarbeitslosig-keit. Otto Bauers Theorie der Rationalisierung im 
Kontext der Zeit (Hans Ulrich Eß-linger) 
 
Wolfgang Schieder, Faschistische Diktaturen. Studien zu Italien und Deutschland (Klaus-Dieter Mul-
ley) 
 
Heinrich August Winkler, Geschichte des Westens, Band 1: Von den Anfängen in der Antike bis zum 
20. Jahrhundert (Martin Mailberg) <wird nachgereicht> 
 
 



EDITORIAL 
Das Transferkonto oder der Mythos vom „Leistungsträger“ 

 
I. 

Zu den keynesianischen Vorstellungen über die Rolle des Staates gehörte lange Zeit ein weitgehend 
akzeptierter Grundkonsens im Hinblick auf die Ausgestaltung des Steu-ersystems, der von Politik, 
Gesellschaft und Finanzwissenschaft getragen wurde. Wenngleich Fragen der Steuer- und Vertei-
lungsgerechtigkeit normativ sind und von Werten geleitet werden, so standen dennoch bestimmte 
Werte und Leitlinien der Steu-erpolitik außer Streit. Fixe Bestandteile dieses Grundkonsenses waren 
im Rahmen der horizontalen Steuergerechtigkeit die Dominanz des Prinzips der Besteuerung nach 
der Leistungsfähigkeit bezogen auf Einkommen, Vermögen und Konsum sowie eine pro-gressive Be-
steuerung der Einkommen im Rahmen der vertikalen Verteilungsgerechtig-keit, die bereits deutlich 
früher mit dem Gesetz des abnehmenden Grenznutzens be-gründet wurde. Basierend auf dieser Be-
gründung führte Eugen von Böhm-Bawerk als Finanzminister der Monarchie bereits 1896 eine persön-
liche Einkommensteuer mit pro-gressivem Tarif ein. Ebenso wie das Leitbild des modernen Wohl-
fahrtsstaates brüchig geworden ist und dem „schlanken Staat“ Platz machen musste, setzte in der 
Steuerpoli-tik eine Trendwende ein. Dieser Bruch manifestiert sich ganz allgemein in dem Bestre-ben, 
Steuer- und Abgabenquoten zu senken, in der Aushöhlung des Prinzips der syn-thetischen Einkom-
mensbesteuerung und in der Reduktion der Spitzensteuersätze in der Einkommen- und Körper-
schaftsteuer. In Österreich verliert zudem entgegen dem euro-päischen Trend die Besteuerung von 
Vermögen an Bedeutung.  
 

II. 
Finanzminister Pröll ging in seiner „Rede an die Nation“ am 14. Oktober 2009 noch einen Schritt wei-
ter. Eine neue Steuerpolitik müsse sich auch am Prinzip der Leistungs-gerechtigkeit orientieren, daher 
bedarf es der Einführung eines Transferkontos, in dem alle staatlichen Beihilfen pro Haushalt zusam-
mengeführt und dargestellt werden sollen. Als Ziele dieses Kontos formulierte er: mehr Transparenz, 
mehr Gerechtigkeit und mehr Leistungsbewusstsein. In diesem Kontext präzisierte er sein Steuersys-
tem der Zukunft. Es müsse „einfach und transparent“ sein, d. h. ohne Schlupflöcher und mit nur weni-
gen Ausnahmebestimmungen, es müsse „verständlich, plausibel und anwendbar“ sein, es müsse „die 
Bedürfnisse der Bürger in den Vordergrund stellen“ sowie „den sozialen Notwendigkeiten Rechnung 
tragen und die Leistungsträger entlasten: nämlich die, die arbeiten“. Um die Motive für die Einführung 
eines Transferkontos ein wenig auszuleuch-ten, lohnt ein etwas tieferer Blick auf dessen Zielsetzun-
gen. 
Mit dem Ziel der Erhöhung des Leistungsbewusstseins knüpft Prölls Steuersystem der Zukunft an der 
unendlichen Geschichte der Leistungsträger an. Damit will er uns - wie schon Politikergenerationen 
vor ihm - die folgende Geschichte erzählen: Alles wird gut, wenn man nur die Steuern für die „Leis-
tungsträger“ senken würde, also für jene Men-schen, die - gut ausgebildet und leistungsfähig - gerne 
ihr Bestes geben würden, aber durch die hohe Steuerlast tatsächlich viel weniger Leistung erbringen, 
als von ihnen zu erwarten wäre. Würde nur der Staat die Steuerlast senken, dann wäre alles in Ord-
nung, und die Wirtschaft würde florieren. Und weil viele, vor allem konservative und liberale Politiker 
an diese Geschichte glauben, wurden die Leistungsträger durch Senkungen der Spitzensteuersätze 
bzw. durch Ausweitungen der Bemessungsgrundlagen in der Vergangenheit schon erheblich entlas-
tet. Aber der Leviathan bürdet den Leistungsträ-gern immer noch eine zu hohe Steuerlast auf, daher 
nimmt die Geschichte ihren Lauf und ist stimmig mit der Forderung Prölls nach weiterer Entlastung der 
Leistungsträger.  
Diese Forderung bedeutet, dass Leistungsträger weniger zahlen müssen als jene, die keine „Leistung“ 
erbringen: nach Pröll also die, die nicht arbeiten. Leistungsträger müss-ten somit absolut entlastet 
werden, weil sie ja ohnehin schon die Leistung tragen. Die-ses Bild von den Leistungsträgern mündet 
in letzter Konsequenz in einen Staat, der von den Nicht-Leistungsträgern alimentiert wird. Weil diese 
aber mangels Leistung auch keine Einkommen haben, gibt es dann keinen Staat mehr, der für 
Rechtssicherheit und soziale Absicherung für die Wechselfälle des Lebens sorgt, der Bildung kosten-
los zur Verfügung stellt, der Infrastrukturleistungen erbringt u. v. m.  
Auf die Spitze getrieben hat den Mythos Leistungsträger im Übrigen jüngst der deut-sche Philosoph 
Peter Sloterdijk, der in einem Diskussionsbeitrag in der Süddeutschen Zeitung vom 6. Jänner 2010 
allen Ernstes auch in Steuerfragen die Umstellung von Zwang auf Freiwilligkeit und damit wohl auch 
die Freiwilligkeit der Leistungen der Leis-tungsträger an den Staat angeregt hat.  
In einer Antwort auf Sloterdijk für die Nachdenkseiten (www.nachdenkseiten.de) weist Heiner Flass-
beck zu Recht darauf hin, dass der Mythos Leistungsträger verkennt, dass dem Staat eine wichtige 
Rolle als Vorleister des markwirtschaftlichen Systems zu-kommt. Und weil in einer Marktwirtschaft 
eben nicht nur Leistung entlohnt wird (wie erklären sich sonst etwa ungleiche Entlohnungen für glei-
che Arbeit), ist es gerechtfer-tigt, dass sich an der Finanzierung des Staates jene stärker beteiligen, 



die aus - wel-chen Gründen auch immer - überdurchschnittlich entlohnt werden. Wenn wir die Frage 
der Finanzierung der Vorleistungen des Staates an Hand der individuellen Beiträge diskutieren, ge-
langen wir zwangsläufig zur Frage, ob die Armen oder die Reichen - absolut und proportional - mehr 
zur Finanzierung beitragen sollen. Würde diese Debatte ehrlich geführt, dann wäre dem Mythos Leis-
tungsträger wohl rasch ein Ende gesetzt. Solange wir uns aber an dieser Verteilungsdebatte vorbei-
schwindeln, wird der Mythos Leistungsträger ein langes Leben haben und unter dem Vorwand der 
Entlastung des Mittelstandes immer wieder aufs Neue zur Verteidigung der Reichen vorgebracht wer-
den.  
 

III. 
Wenn also der Finanzminister mit dem Transferkonto das Leistungsbewusstsein in den Vordergrund 
rückt und damit die Forderung nach Entlastung der Leistungsträger ver-knüpft, zielt er auf eine Sen-
kung der Steuer- und Abgabenquote. Hinter seinem Steuer-system der Zukunft steht nichts anderes 
als eine „Politik der leeren Kassen“, die bei angesagter Budgetkonsolidierung ab 2011 unmittelbar 
eine Kürzung der Ausgaben des Staates nach sich zieht. Eine solche Politik ist vor dem Hintergrund 
der Ergebnisse der Verteilungsstudie des Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts und der 
bisher einseitigen Tragung der Krisenlasten durch die unteren Einkommen höchst problema-tisch und 
steht unmittelbar in Widerspruch zum Ziel der Erhöhung der Gerechtigkeit, einem zweiten Ziel des 
Transferkontos. Unser Steuer- und Abgabensystem ist von dem eingangs erwähnten Grundkonsens 
aus einer Reihe von Gründen weit entfernt. Werfen wir daher einen Blick darauf und klopfen es exem-
plarisch auf seine Fairness ab. 
Die mangelnde Fairness in Bezug auf die Besteuerung von Arbeit und Kapital lässt sich unmittelbar an 
den Strukturschwächen des Steuer- und Abgabensystems ablesen und ist seit Langem bekannt. In-
ternationale Vergleiche legen offen, dass der Faktor Arbeit bei sinkenden Lohnquoten in Österreich 
überdurchschnittlich hoch belastet wird, wäh-rend die kapitalbezogenen Abgaben einschließlich jener 
auf „arbeitsloses“ Einkommen trotz des starken Anstiegs der Gewinn- und Kapitaleinkommen sehr 
niedrig sind. Ein Vergleich der impliziten Steuersätze auf Arbeit und Kapital im EU-Vergleich (der so-
wohl die Steuern auf den Kapitalertrag als auch vermögensbezogene Steuern berücksichtigt) zeigt, 
dass Österreich zu den Ländern mit der höchsten Differenz in der Besteuerung der beiden Faktoren 
gehört. Er zeigt ferner, dass sich die Schere in den letzten Jahren weiter geöffnet hat. Dieser große 
Steuerkeil auf Arbeit ist nicht nur verteilungspolitisch, sondern auch wachstums- und beschäftigungs-
politisch problematisch. Auch die Ursa-chen für das Auseinanderklaffen sind bekannt. Sie reichen von 
der Abschaffung von Steuern (Vermögen-, Erbschafts- und Schenkungssteuer, Gewerbesteuer) über 
die Nichtanpassung der Einheitswerte, die „kalte“ Progression sowie die Schaffung großzü-giger 
Steuerbegünstigungen von Privatstiftungen bis hin zu Senkungen bei den Unter-nehmenssteuern 
(Senkung des Körperschaftsteuersatzes, Gruppenbesteuerung, Aus-weitung des Gewinnfreibetrags). 
Wenn entsprechend dem steuerpolitischen Grundkon-sens das Leistungsfähigkeitsprinzip auch für die 
Verteilung der Gesamtabgabenlast auf unterschiedliche Produktionsfaktoren sowie Einkommensarten 
gelten soll, dann müssen sich die Beiträge der Faktoren Arbeit, Kapital und Ressourcen zur Finanzie-
rung staatli-cher Leistungen in der Entwicklung der Wertschöpfung widerspiegeln. Darüber hinaus 
sollten unterschiedliche Einkommensarten steuerlich gleich behandelt werden. 
Die Harmonisierung der Pensionsfinanzierung ist auf halbem Wege stecken geblieben. Selbstständige 
und Bauern zahlen nach wie vor niedrigere Beiträge als Arbeiter und Angestellte. Das führt dazu, dass 
der Deckungsgrad durch Bundesmittel bei Bauern, Gewerbetreibenden und Freiberuflern ungleich 
höher ist als jener bei Arbeitern und Angestellten. Ungleiche Finanzierungsbeiträge gibt es weiters 
beim Familienlastenaus-gleichsfonds. Einem hohen Beitrag der Unselbstständigen stehen niedrigere 
bzw. ver-nachlässigbare Beiträge der Selbstständigen bzw. der Bauern gegenüber. 
Die Besteuerung der Einkommen ist progressiv ausgestaltet. Durch die Anhebung von Absetzbeträ-
gen mit Negativsteuerelementen, durch Tarifreformen und durch das Zu-rückbleiben der niedrigen 
Einkommen ist die Zahl der Nullfälle stark angestiegen. Über dem mit 36,5% hohen Einstiegssteuer-
satz ist aber die Progression eher mäßig. Unter Berücksichtigung der Sozialabgaben steigt die Grenz-
abgabenbelastung über dem Ein-gangssteuersatz zunächst stark an, geht wegen der Deckelung der 
Höchstbeitrags-grundlage für höhere und hohe Einkommen zurück. Damit ist die effektive Grenzbelas-
tung bei den mittleren Einkommen am höchsten. Obwohl in den letzten Jahrzehnten die niedrigen 
Einkommen entlastet wurden, ist insgesamt die Inzidenz der Abgaben durch die zunehmende Last der 
indirekten Steuern in den unteren Einkommen regressiver geworden. Die Gesamtbetrachtung des 
Steuer- und Abgabensystems durch die Vertei-lungsstudie des Wifo ergab, dass Steuern und Abga-
ben de facto nicht progressiv wir-ken.  
Diese Blitzlichter auf das österreichische Abgabensystem zeigen, dass es erhebliche Defizite im Hin-
blick auf die Verteilungsgerechtigkeit hat. Um ihr stärker Rechnung zu tragen, greift das Transferkonto 
zu kurz. Es soll ja nach den Plänen des Finanzministers lediglich Momentaufnahmen der Brutto- sowie 
Nettoeinkommen und der Transferleis-tungen auf individueller Basis darstellen. Es sagt nichts über die 



ungleiche Verteilung der Einkommen, der Vermögen und den individuellen Beitrag zur Finanzierung 
staatli-cher Leistungen aus. Es ist daher nicht möglich, daraus Schlussfolgerungen zur Erhö-hung der 
Verteilungsgerechtigkeit zu ziehen und Empfehlungen für ein Steuersystem mit höherer Fairness ab-
zuleiten. 
 

IV. 
Der Beitrag des Transferkontos zur Erhöhung der Transparenz ist unklar. Es blieb in der nachfolgen-
den Debatte offen, welche Transfers in welchen Bereichen erfasst werden sollen. Vorrangig dürfte es 
um die Sozialtransfers gehen, wobei ungeklärt blieb, ob ne-ben den monetären auch reale Transfers - 
darunter der große Bereich der Gesundheits-leistungen - oder steuerliche Begünstigungen („tax ex-
penditures“ wie z. B. die Förde-rungen für die Zukunftsvorsorge oder der Kinderabsetzbetrag) erfasst 
werden sollen. Eine umfassende Darstellung familienfördernder Maßnahmen muss u.a. neben der 
Familienbeihilfe (monetärer Transfer) auch den Kinderabsetzbetrag („tax expenditure“) erfassen. Wür-
den Gesundheitsleistungen tatsächlich Teil des Transferkontos werden, dann müsste in letzter Kon-
sequenz auch der Sachtransfer „Krankenstand“ erfasst und transparent gemacht werden. Das zeigt, 
zu welchen unvollständigen bzw. absurden Ergebnissen ein wenig durchdachtes Konzept des Trans-
ferkontos führen kann.  
Das vom Finanzminister bisher nur sehr rudimentär skizzierte Transferkonto ist kein geeignetes statis-
tisches Hilfsmittel, umfassende und objektive Entscheidungsgrundla-gen für die (Verteilungs-)Politik 
zu liefern. Berechtigterweise wurde in der Debatte zum Transferkonto die Frage aufgeworfen, warum 
nicht auch Licht ins Dunkel der Subventi-onen gebracht wird, etwa durch ein Subventionskonto, das 
Transparenz über Zuwen-dungen aller Art an Private, Haushalte und Unternehmen schafft - von Steu-
erbegünsti-gungen bis hin zu diversen Förderungen. Als Vorbild wurde auf die Europäische Union 
verwiesen, die den Mitgliedstaaten eine Veröffentlichungspflicht für Agrarförderungen auferlegt hat.  
Fehlende Informationsgrundlagen gibt es aber auch in anderen Bereichen. Denken wir etwa an die 
Erfassung der Einkommen der Selbstständigen und deren Verteilung. Wäh-rend zur Verteilung der 
Einkommen und der Sozialleistungen der Unselbstständigen eine umfassende Studie vorliegt, fehlt 
Vergleichbares bei den Selbstständigen. Auch die Informationsgrundlagen in Bezug auf die extrem 
ungleiche Verteilung der Vermögen sind bisher bescheiden. Erste brauchbare Anhaltspunkte liefern 
die Befragungen der Oesterreichischen Nationalbank zu den Geld- und Immobilienvermögen der pri-
vaten Haushalte sowie eine Auswertung verschiedener Datengrundlagen über Unterneh-
mensbeteiligungen.  
Erst die genannten Ergänzungen würden jene Transparenz schaffen, die der Finanzmi-nister in seiner 
Rede an die Nation für das Steuersystem der Zukunft gefordert hat. Die Bundesregierung hat sich bei 
ihrer Klausur in Graz am 2. März nun tatsächlich auf die Einrichtung einer erweiterten „Transparenzda-
tenbank" sowie im Gegenzug auf die Ein-führung der Mindestsicherung geeinigt. Alles bestens also? 
Keineswegs, denn die De-tails der Ausarbeitung wurden einer Arbeitsgruppe übertragen, die die ge-
setzlichen Grundlagen für die „...strukturierte und transparente Erfassung aller monetären Leistun-gen 
ohne Gegenleistung“ erarbeiten soll. Der Bundeskanzler sprach indes von monetä-ren und sachlichen 
Leistungen. Ziel und Zweck der Transparenzdatenbank blieben weitgehend im Dunklen und öffnen 
daher unterschiedlichen Interpretationen Tür und Tor. Es spricht viel dafür, dass es sich dabei nur um 
alten Wein in neuen Schläuchen handelt, also lediglich eine Neubenennung bei Ausdehnung auf wei-
tere Transferleistun-gen. 
Zusammenfassend: Egal ob Transferkonto oder Transparenzdatenbank, das zentrale Motiv für seine 
bzw. ihre Einrichtung liegt in Steuersenkungen für die so genannten „Leistungsträger“ - euphemistisch 
als Förderung des Leistungsbewusstseins bezeich-net. Die damit einhergehende „Politik der leeren 
Kassen“ soll über die Senkung der Steuer- und Abgabenquote den Druck auf Kürzungen „überbor-
dender“ sozialstaatlicher Leistungen in der kommenden Budgetkonsolidierung erhöhen. Das Ziel der 
Steuerge-rechtigkeit und der Transparenz ist schmückendes Beiwerk, weil das Transferkonto - oder 
wie auch immer es bezeichnet wird - per se weder zur Erhöhung der Verteilungs-gerechtigkeit noch 
zur Erhöhung der Transparenz umfassende und objektive Entschei-dungsgrundlagen liefern kann, die 
notwendig wären, um ein faires Steuersystem der Zukunft zu entwerfen, das wieder am keynesiani-
schen Grundkonsens anknüpft. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



KURZZUSAMMENFASSUNGEN DER HAUPTBEITRÄGE 
 

Renaissance des Keynesianismus – Keynesianische Wirtschaftspolitik gegen die Krise 
Karl Georg Zinn 

 
Zusammenfassung 
Die staatlichen Interventionen nach Ausbruch der Krise werden zwar als Rückkehr zu keynesianischer 
Wirtschaftspolitik verstanden, aber bisher ist damit weder eine grundsätzliche Abkehr von den neolibe-
ralistischen Systemstrukturen verbunden noch lässt sich klar identifizieren, „welcher“ Keynesianismus 
denn praktiziert wird. Denn unter dem Oberbegriff „Keynesianismus“ finden sich unterschiedliche 
Strömungen, die allerdings wichtige Gemeinsamkeiten aufweisen. Leider gehört dazu auch das ge-
meinsame Problem der (meisten) Keynesianer, die Keynes’sche Langfristanalyse des Kapitalismus 
und die darauf basierende Prognose des Übergangs zur Stagnation i. S. nachlassenden Wachstums 
ausgeblendet zu haben. Mangels der Rezeption der wachstumsskeptischen Komponenten der Key-
nes’schen Theorie durch den „Mainstream-Keynesianismus“ bleibt auch die keynesianische Ursa-
chenanalyse der Krise unzulänglich, was sich in der Auseinandersetzung mit dem Neoliberalismus 
von Anfang an als Schwachpunkt erwies. Im vorliegenden Text wird versucht, die genannten Defizite 
zu verdeutlichen und kurz zu referieren, was von dem „unbekannten Keynes“ für die aktuelle Situation 
besonders aufschlussreich erscheint und für eine erfolgreiche, zukunftsweisende Beschäftigungspoli-
tik erforderlich sein wird. 
 
 

Regionen, Ebenen, Netzwerke: Interregionale Gewerkschaftskooperation im IGR Westpanno-
nien 

Nikolaus Hammer 
 
 
Zusammenfassung 
Mit der Gründung interregionaler Gewerkschaftsräte (IGRs) haben sich Gewerkschaften in den letzten 
Jahrzehnten neu als regionale Akteure konstituiert. Der Kern interregionaler Kooperation liegt in der 
Arbeitsmarktkontrolle ‚von unten’, um - angesichts oft großer Disparitäten im Arbeitsmarkt - Minimum-
standards bei Löhnen, Sozialleistungen und Arbeitsbedingungen zu schützen. In Zuge dieser „Entde-
ckung der (inter-)regionalen Ebene“ haben sich auch neue Handlungsformen, Beschäftigte zu beraten 
und zu organisieren, herausgebildet, ebenso wie Bemühungen, GewerkschafterInnen und Betriebsrä-
tIn-nen zu vernetzen und damit Kooperation in Kollektivverhandlungen zu unterstützen. Der Beitrag 
skizziert und diskutiert grundlegende Rahmenbedingungen interregionaler Gewerkschaftsarbeit und 
präsentiert Material aus einer Fallstudie des IGR Westpannonien zwischen dem Burgenland und 
Westungarn. 
 
 

Schafft Bildung sozialen Zusammenhalt? 
Petra Völkerer, Petra Sauer 

 
 
Zusammenfassung 
Im Artikel wird der Frage nachgegangen, inwieweit die Art und Weise, wie der Zu-gang zu Bildung in 
einer Gesellschaft verteilt ist, den sozialen Zusammenhalt beein-flusst, d. h. ihn stärken oder schwä-
chen kann. 
Schulsysteme, welche bestehende, ungleiche soziale Strukturen verfestigen, führen zu geringer Ver-
teilungsgerechtigkeit, höherer Armut und somit zu geringem sozialem Zusammenhalt in der Gesell-
schaft. Hingegen stärken egalitäre Schulsysteme, wel-che sowohl Ausgangs- als auch Ergebnisge-
rechtigkeit gewährleisten, den sozialen Zusammenhalt, indem sie die Gleichmäßigkeit der Verteilung 
fördern und Armut re-duzieren. Als Maß für die Gerechtigkeit eines Schulsystems dient die Verteilung 
von Bildung innerhalb der Gesellschaft. Ein elitäres Schulsystem ist durch viele Pflicht-schul- und we-
nige Tertiärabschlüsse gekennzeichnet, was bedeutet, dass der Zu-gang zu hoher Bildung einigen 
wenigen Gesellschaftsmitgliedern vorbehalten ist. Hingegen deutet eine eher gleichmäßige Verteilung 
auf die unterschiedlichen Bil-dungsniveaus auf ein gerechteres, egalitäres Schulsystem, da dies dar-
auf hinweist, dass jeder und jede über die gleichen Möglichkeiten im Zuge seiner/ihrer Schullauf-bahn 
verfügt bzw. bestehende Ausgangsunterschiede (d. h. Ergebnisgerechtigkeit) sogar ausgeglichen 
werden.  
Die empirische Analyse der Fragestellung erfolgt in zwei Teilen. Zuerst wird jeweils die Verteilung der 
Bildung innerhalb der Bevölkerung von 22 europäischen Volkswirt-schaften betrachtet. Aufgrund der 



Anteile an Personen mit Pflichtschul-, Sekundar- oder Tertiärabschlüssen erfolgt eine Klassifikation 
der Bildungsstrukturen in egalitäre und elitäre Systeme. Zudem zerlegen wir die Personenkreise in 
den einzelnen Bil-dungsniveaus nach Alter, nach Geschlecht, nach der Bildung der Eltern und nach 
dem Haushaltstyp. Im zweiten Teil werden die erlangten Ergebnisse der Klassifikati-on in Beziehung 
mit den Indikatoren des sozialen Zusammenhalts (z. B. Armutsge-fährdungsrisiko, Einkommensvertei-
lung, Grad der Umverteilung, Arbeitslosenquoten, politische Partizipation, soziale Dienstleistungen wie 
etwa Kinderbetreuungsquoten etc.) gesetzt, um zu untersuchen, in welcher Art und Weise einander 
Bildung und das zentrale Element einer Demokratie bedingen. 
 
 

Benötigt die Verbraucherpolitik einer Verbrauchertheorie? 
Karl Kollmann 

 
 
Zusammenfassung 
Es wird im Rahmen dieses Beitrags, nachdem Verbraucherpolitik auf ihre Leitbilder und ihren theoreti-
schen Hintergrund untersucht wurde und dieser sich im Wesentlichen als orthodoxe Mainstream-
Konsumökonomie erwies, für eine umfassende Erweiterung der traditionellen konsumökonomischen 
Perspektive plädiert. Dies wäre durch ein transdisziplinäres Aufgreifen des Verständnisses von sozia-
lem Handeln des Verbrauchers und durch die Ausweitung des Blicks in den gesamten Lebensraum 
der Verbraucher (Haushalt, Markt, Staat) sowie seiner zwangsläufig korrespondierenden Rolle als 
Bürger möglich. Mit einer solchen breit angelegten sozialökonomischen und politisch-ökonomischen 
Konsum-theorie wären umfassende Einsichten in die Lebenswelt der Verbraucher und in die Verände-
rungen dieser Lebenswelt möglich. Einer solchen Konsumtheorie könnte es auch gelingen, der 
Verbraucherpoli-tik mehr theoretische Tiefe und eine stärkere Durchsetzungsfähigkeit gegenüber an-
deren Politikberei-chen zu verschaffen. 
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